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Cannabis-Patienten-
ausweis 

Risiko für Ärzte und Patienten

Aus Apotheken erhielten wir Kennt-
nis, dass die Firma Cannamedical 
einen „Patientenausweis“ für An -
wender von Medizinal-Cannabis aus-
stellt (www.cannamedical.de). Den 
Kontakt zwischen Patient und Firma 
soll die beliefernde Apotheke über-
nehmen. 

Der Ausweis soll belegen, dass der 
Besitzer vom Arzt verschriebenes 
Medizinal-Cannabis besitzt und dazu 
berechtigt ist, dieses bei sich zu füh-
ren und zu sich zu nehmen.

Die Kommission „Sucht und Drogen“ 
der Sächsischen Landesärztekammer 
zweifelt die Funktion dieses Auswei-
ses an, da nicht sichergestellt ist, aus 
welcher Quelle der Besitzer mitge-
führtes Cannabis bezog. Es erscheint 
nicht ausreichend, dass der Ausweis 
in Verbindung mit der Kopie des 
Rezeptes, einem Lichtbildausweis 
und der Bescheinigung durch den 
Arzt oder der Krankenkasse vorge-
legt werden soll. Ein einmal ausge-
stelltes ärztliches Rezept reicht aus, 
um einen solchen Ausweis zu erhal-
ten!! Nach Therapieende ist der Pati-

ent verpflichtet, den Ausweis zu ver-
nichten. Eine Kontrolle darüber gibt 
es nicht.

Es ist aus juristischer Sicht in mehrfa-
cher Weise unsicher, ob das Mitfüh-
ren einer Rezeptkopie ausreichend 
ist beziehungsweise wie der Patient 
darüber zu informieren ist. Muss ent-
schieden werden, ob ärztlich verord-
nete Cannabisdroge vorliegt oder 
illegale Ware, ist eine analytische 
Untersuchung zu veranlassen. Die 
genaue Angabe der aktuell ärztlich 
verordneten Cannabissorte ist daher 
entscheidend.

Weiterhin ist nicht auszuschließen, 
dass der Ausweis Patienten fälschlich 
in Sicherheit wiegt, ein Kraftfahr-
zeug führen zu können. Aussagen 
zur Fahrtauglichkeit können mit dem 
Ausweis nicht begründet werden.

Die Kommission „Sucht und Drogen“ 
sieht in dem Ausweis erhebliche Risi-
ken für Patienten und Ärzte, die zu 
juristischen Folgen führen können 
und warnt vor seiner Anwendung. Es 
wird keine Möglichkeit geben, Kolle-
gen vor juristischen Folgen zu schüt-
zen.
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